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Rechtssatz

§ 31 Abs 2 WRG verp1ichtet beispielsweise einen PKW-Lenker, dessen Fahrzeug in einen Bach stürzte und dort auf

dem Dache liegend die Gefahr einer Gewässerverunreinigung bewirkt, unverzüglich die zur Vermeidung der

Verunreinigung erforderlichen Maßnahmen zu tre;en, insbesondere durch Verständigung der nächsten Dienststelle

des öffentlichen Sicherheitsdienstes.

Schlagworte

Gewässerverunreinigung Gefahr Unfall Normadressat erforderliche Maßnahme

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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